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. §45
Vertragsstrafe bei Verletzung 

des Wärmeenergieliefervertrages

(1) Der Energieversorgungsbetrieb ist verpflichtet, Ver
tragsstrafe zu bezahlen, wenn er

1. die vereinbarte Leistung nicht bereitstellt: 40 M/Gcal und 
Stunde;

2. die vereinbarte Menge nicht liefert: 30% des Arbeits
preises der betroffenen Menge;

3. den vereinbarten Zustand des Wärmeträgers nicht ein
hält: 8% des Arbeitspreises der betroffenen Menge.

(2) Der Abnehmer ist verpflichtet, Vertragsstrafe zu be
zahlen, wenn er

1. die vereinbarte. Leistung überschreitet: 40 M/Gcal und 
Stunde;

2. die vereinbarte Menge überschreitet: 30% des Arbeits
preises der betroffenen Menge;

_ 3. die vereinbarte Änderungsgeschwindigkeit nicht einhält: 
30% des Arbeitspreises der betroffenen Menge, minde
stens jedoch für 1 Gcal/d;

4. Kondensat Vereinbarung widrig (zu wenig, nicht güte
gerecht) zurückliefert: 2 M/m3 der betroffenen Menge;

• 5. Heißwasser oder ■ Warmwasser zu wenig oder verunrei
nigt zurückliefert: 2 M/m3 der betroffenen Menge;

6. das Leistungslimit im Falle des Aufrufs von Abgebots
stufen überschreitet: 200 M/Gcal und Stunde. Neben dieser 
Vertragsstrafe ist keine Vertragsstrafe gemäß Ziff. 1 
oder 2 zu bezahlen.

(3) Die Mengenvertragsstrafen dürfen nicht neben den Lei
stungsvertragsstrafen berechnet werden.

§46
Vertragsstrafe bei sonstiger Pflichtverletzung

Der Abnehmer ist verpflichtet, Vertragsstrafe zu bezahlen, 
wenn er die gemäß § 24 Abs. 2 zu erfüllenden Pflichten nicht 
termingerecht oder nicht ordnungsgemäß erfüllt, und zwar

1. für jeden verspätet^ vorgelegten Nachweis 50 M/d des 
Verzugs;

2. für jeden nicht ordnungsgemäß geführten Nachweis: 
300 M.

§47
Vertragsstrafe bei Verletzung des Energieeinspeisevertrages

(1) Die Partner haben einander für die Verletzung der 
Einspeisepflicht (Minder- oder Mehreinspeisung) bzw. der 
Abnahmepflicht (Minderabnahme) Vertragsstrafe zu bezah
len, und zwar

1. bei Elektroenergie, die zu Mengenpreistarifen abgerechnet 
Wird: 15% des Preises der betroffenen Menge für die 
Tageszeit;

2. bei Elektroenergie, die zu Leistungspreistarifen abgerech
net wird: 20% des Preises für jedes nicht vereinbarungs
gemäß bereitgestellte MW je Stunde;

3. bei Gas: 15% des Preises der betroffenen Menge;
4. bei Wärmeenergie, die nach Mengenpreistarifen abgerech

net wird: 30% des Preises der betroffenen Menge;
5. bei Wärmeenergie, die nach Leistungspreistarifen abge

rechnet wird: 40 M für jede nicht bereitgestellte Gcal/h.
(2) Bei Elektroenergie-Mindereinspeisung, die durch Über

schreitung des Leistungsanteils verursacht wurde, hat der 
Einspeiser anstelle der Vertragsstrafe gemäß Abs. 1 die. Ver
tragsstrafe gemäß § 43 Abs. 4 zu bezahlen.

(3) Die Vertragsstrafe gemäß Abs. 1 entfällt, wenn der 
Partner auf Grund der Versorgungssituation im öffentlichen

_ Versorgungsnetz in die Mengenabweichung eingewilligt oder 
sie genehmigt hat. Als Information über die Versorgungslage 
gelten die Anweisungen der operativen Leitungsorgane.

(4) Bei Stadtgaseinspeisung sind Qualitätsvertragsstrafen 
für die Verletzung der Gütewerte Wobbezahl, Mindestver
brennungswärme und Schwefelwasserstoff zu bezahlen. Auf 
Verlangen des Energieversorgungsbetriebes sind weitere Güte
werte "in die Qualitätsvertragsstrafe einzubeziehen.

(5) Soweit erforderlich, kann für die Verletzung der Pflicht 
zur Blindstromlieferung oder zum Blindstrombezug Vertrags
strafe vereinbart werden.

VIII.
Schlußbestimmungen

§48
(1) Dem Energieversorgungsbetrieb, sind im Rahmen dieser 

Anordnung Betreiber von Verbundnetzen gleichgestellt.

(2) Dem Energieversorgungsbetrieb sind aus den §§ 8 bis 10 
und § 13 Abs. 5 sowohl der Abnehmer als auch der nicht mit 
ihm identische Rechtsträger bzw. Eigentümer der Abnehmer- 
Gesamtanlage (Mehrheit von Abnehmeranlagen, die durch 
entsprechende Vorrichtungen voneinander abgegrenzt sind) 
verpflichtet. Ihre Verpflichtung untereinander bestimmt sich 
nach dem zur Benutzung der Abnehmeranlage berechtigenden 
Rechtsverhältnis.

(3) Bei Energielieferung aus nichtöffentlichen Energieanla
gen gelten für den Energielieferer die Rechte und Pflichten 
des Energieversorgungsbetriebes entsprechend.

§49

(1) Für die Lieferung von Energie an Abnehmer im Bereich 
des Ministeriums für Nationale Verteidigung, des Ministeri
ums des Innern, des Ministeriums für Staatssicherheit und 
des Ministeriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft 
gelten zusätzliche Bestimmungen. Sie werden vom Minister 
für Kohle und Energie im Einvernehmen mit den zuständi
gen Ministern herausgegeben.

(2) Bis zur Neufassung der technischen Anschlußbedingun
gen für Gasanlagen wird die Übergabestelle für Gas (Rechts
träger- bzw. Eigentumsgrenze zwischen Anschluß- und Ab
nehmeranlage) so bestimmt:
1. bei Niederdruckversorgung die Hauptabsperreinrichtung 

des Energieversorgungsbetriebes;
2. bei Mitteldruck- und Hochdruckversorgung der Aus

gangsflansch bzw. die Ausgangsschweißnaht des Eingangs
schiebers des Energieversorgungsbetriebes vor der Regler
anlage.

Der Energieversorgungsbetrieb kann davon abweichende For
derungen stellen, wenn das durch die Besonderheiten der 
Abnehmeranlage, die Eigenart seiner Anlagen oder sonst tech
nisch oder volkswirtschaftlich begründet ist und nicht im Wi
derspruch zu' staatlichen Standards oder anderen Rechtsvor
schriften steht.

§50
(1) Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1977 in Kraft. Sie 

ist auch auf bereits abgeschlossene Verträge anzuwenden, 
soweit sie die Lieferung oder Einspeisung nach dem Inkraft
treten betreffen.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 18. November 1969 
über die Lieferung und Abnahme von Elektroenergie, Gas und 
Wärme — Lieferanordnung Energie — (GBl. II Nr. 97 S. 604) 
außer Kraft.

Berlin, den 18. November 1976

Der Minister 
für Kohle und Energie

S i e b o l d


